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IM NAMEN DES VOLKESI

U R T E I L

ln dem Rechtsstreit

I I ) D
- Klägerin und Berufungsbeklagte -
Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt !E,-
ltsFund Partner,

gegen

'I'rn Versicherung AG, G !, D I T
vertreten d urch den Vorstandsvorsitzenden
- Beklagte und Berufungsklägerin -
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte l- und Kollegen,

wegen Forderung
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I Oie g. Zivilkammer des Landgerichts MÜnchen ll durch Richter am

,r lqericht Hernicht als Einzelrichter auf Grund der mündlichen
.'7fiändlung vom 17 - Dezember 2009 folgendes

E N p u R J E l l . :

1 das Endurteil des
wird zurückgewiesen-

I Die Berufung der Beklagten gegen
Amtsgerichts Miesbach vom 1 3.08.2009

l t ,

i l1 .

Die Beklagte trägt die Kosten des Berufungsverfahrens'

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar-

lV, Die Revision wird nicht zugelassen'

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf Euro 741,80
festgesetzt,

V.

(Von der Darstellung des
wird gemäß S 313 ä. Abs.

Tatbestandes und der Entscheidungsgründe
1 ZPO abgesehen.)

Hernicht
Richter am Landgericht

den Gleicntzut der ArsMgurtg
der Urschrtft.

a .
xnü4 /h04il4C'ÄA'L*

ate Urkurrdsbeasrter der Geschäftssleile
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P R O T O K O L L

ln Sachen

München, den 17.12.2049

als Einzelrichter
als Urk. Beamtin

g 9 / 1 . 3

Ge.genwärtiq;
Richter am Landgericht Hemicht
J.Angest. Auberger

gegen
-Versicherung AG
wegen Forderung

erschienen nach Aufruf der Sache:

Für die Klagepartei: RechtsanwältinllFund die Klägerin

Fürdiebek|agtePartei:Rechtsanwa|tGUntervo||machtfür
Rechtsanwälte
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Den Parteien wird mitgeteift, dass
14.12.2009 auf den Einzelrichter,
übertragen wurde.

der Rechtsstreit mit Beschluss vom
Richter am Landgericht Hernicht

Festgestellt wird, dass die Berufung form- und fristgerecht eingelegt undbegründet worden ist.

Der Einzerrichter führte in den sach- und streitstand ein.
Die Sach- und Rechtsrage wurde eingehend erör1ert.

Die Klägerin wurde angehört.

Die Parteivertreter und die Klägerin werden auf folgendes hingewiesen:
Der Berufung der Beklagtenseite wird keine Erfolgsaussichtbeigemessen. Das - sorgfältig begründetä Ersturteil weist keinenRechtsfehrer auf. Die uorgenomrnene wertbestimmung ist vomtatrichterlichen 

, 
Ermessen 

.gJdeckt unJ steht im Einkfang rnit deraktuellen Rechtsprechung däs BGH (NJW 
-2009, 

5g). Das Amtsgerichthat sich eingehend mit den üerschiedenen 
'schatzgrundragen

auseinandergesetzt- Ein Rückgriff auf uie öchwacketiste 2003 ist nachder genannten Entscheidung dTes BGH zud"sig. Der BGH hat insoweitauch ausgeführt, dass im H-inblick auf uno".. Sohätzgrundlagen keineBeweiserhebung angezeigt ist.

Die mit der Berufung gerÜgten sonderleistungen sind erstattungsrähig.Die Pauschare von 
-20 -% 

ist vom göH gebifrigt worden. DieBeweiswÜrdigung des Erstgerichts =ri rr"gä, ou die Klägerin sofort aufein Ersatzfahzeug angewiesen war, ist nich]t angreifbar. fm übrigen sinddiese Mehrkosten in der schriftriehen slettr-ngnäh.nu 0", zeugenrD nachvol lzierrbaiäargester rt worden.
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Die Kosten für den Zusatzfahrer können ebenfalls angeseEt werden. Ein
höherer Tarif ist jedenfalls gerechtfertigt, da mit jedem weiteren Fahrer
ein erhöhtes Schadensrisiko verbunden ist.

Es wird daher angeregt, die Berufung zurückzunehmen.

Beklagtenvertreter erklätt, dies komme nicht in Betracht.

Berufungsklägervertreter stellt Antrag aus dem Schriftsatz vorn
'1 9.1 0.2009 (Bl .  77180 d,A.).

Berufungsbeklagtenvertreter stellt Antrag aus dem Schriftsatz vom
30.09.200e (er .75t76 d.A.).

Der Einzelrichter verkü ndet

IM NAMEN DES VOLKESI

folgendes

E N D U R T E I L

l. Die Berufung der Beklagten gegen das Endurteil des
Amtsgerichts Miesbach vom 13.08.2009 wird
zurückgewiesen.

ll. Die Beklagte trägt die Kosten des Berufungsvefahrens.

lll. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

lV. Die Revision wird nicht zugelassen.

s .  L2 /  l -3
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Der streitwert für das Berufungsverfahren wird auf Euro
festgesetzt.

741,90

(Von der Darstellung des Tatbestandes und der Entscheidungsgründe
wird gemäß S 313 a. Abs. 1 ZpO abgesehen.

V.

Hemicht
Richter am Landgericht

Auberger
J. Angest.
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lnhaltsanqabe:

Aufklärungspflicht

Schwacke-Autom ietpreisspiegel

Fra u n h ofe r-M ietp re i ss p i eg e I

Pauschaler Aufschlag für UE

Haftungsreduzierung

Winterreifen

Zustellung/Abholung

2. Fahrer

Eigenersparnis-Abzug

Mietwagendauer

Direktvermittlung

Rechtsd ienstleistu ngsg esetz/RBerG

Mietausfall
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